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Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung (FzgLiefgMeldV)
FzgLiefgMeldV

Ausfertigungsdatum: 18.03.2009

Vollzitat:

"Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung vom 18. Marz 2009 (BGBI. | S. 630), die durch Artikel 11 der
Verordnung vom 19. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 372) geandert worden ist"

Stand: Geandert durch Art. 21 Abs. 3 Gv. 18.7.2016 1 1679

Hinweis: Anderung durch Art. 11V v. 19.12.2025 | Nr. 372 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht
abschliefend bearbeitet

FuBBnote

(+++ Textnachweis ab: 1.7.2010 +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 18c Satz 1 und 2 Nr. 1 bis 4 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. Februar 2005 (BGBI. I S. 386) verordnet das Bundesministerium der Finanzen:

§ 1 Gegenstand, Form und Frist der Meldung

(1) Die in § 3 genannten Verpflichteten haben die innergemeinschaftliche Lieferung (§ 6a Abs. 1 und 2 des
Umsatzsteuergesetzes) eines neuen Fahrzeuges im Sinne des § 1b Abs. 2 und 3 des Umsatzsteuergesetzes

bis zum zehnten Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem die Lieferung ausgeflhrt worden ist
(Meldezeitraum), dem Bundeszentralamt fir Steuern nach § 2 zu melden, sofern der Abnehmer der Lieferung
keine Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union verwendet. Die
Meldung erfolgt nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz fur jedes gelieferte Fahrzeug jeweils gesondert. Sind
einem Unternehmer die Fristen fur die Abgabe der Voranmeldungen um einen Monat verlangert worden (§§ 46

bis 48 der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung) gilt diese Fristverlangerung auch fir die Anzeigepflichten im
Rahmen dieser Verordnung.

(2) Fur die Form der Mitteilung gilt:

1. Unternehmer im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes haben die Meldungen nach Absatz 1 nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz Uber die amtlich bestimmte Schnittstelle zu Ubermitteln; auf Antrag
kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Harten auf eine elektronische Ubermittlung verzichten;

2. Fahrzeuglieferer nach § 2a des Umsatzsteuergesetzes kénnen die Meldung nach Absatz 1 auf
elektronischem Weg Ubermitteln oder in Papierform abgeben.

§ 2 Inhalt der Meldung

Die abzugebende Meldung muss folgende Angaben enthalten:
1. den Namen und die Anschrift des Lieferers,

2. die Steuernummer und bei Unternehmern im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes zusatzlich die
Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer des Lieferers,

den Namen und die Anschrift des Erwerbers,
das Datum der Rechnung,

den Bestimmungsmitgliedstaat,

das Entgelt (Kaufpreis),

No v ke w

die Art des Fahrzeugs (Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug),
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den Fahrzeughersteller,
den Fahrzeugtyp (Typschlisselnummer),
10. das Datum der ersten Inbetriebnahme, wenn dieses vor dem Rechnungsdatum liegt,

11. den Kilometerstand (bei motorbetriebenen Landfahrzeugen), die Zahl der bisherigen Betriebsstunden auf
dem Wasser (bei Wasserfahrzeugen) oder die Zahl der bisherigen Flugstunden (bei Luftfahrzeugen), wenn
diese am Tag der Lieferung tber Null liegen,

12.  die Kraftfahrzeug-ldentifizierungs-Nummer (bei motorbetriebenen Landfahrzeugen), die Schiffs-
Identifikations-Nummer (bei Wasserfahrzeugen) oder die Werknummer (bei Luftfahrzeugen).

§ 3 Meldepflichtiger

Zur Meldung verpflichtet ist der Unternehmer (§ 2 des Umsatzsteuergesetzes) oder Fahrzeuglieferer (§ 2a des
Umsatzsteuergesetzes), der die Lieferung des Fahrzeugs ausfihrt.

§ 4 Ordnungswidrigkeit
Ordnungswidrig im Sinne des § 26a Absatz 2 Nummer 6 des Umsatzsteuergesetzes handelt, wer vorsatzlich oder

leichtfertig entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
macht.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.

- Seite 2 von 2 -



	Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung (FzgLiefgMeldV)
	Fußnote
	Eingangsformel 
	§ 1 Gegenstand, Form und Frist der Meldung
	§ 2 Inhalt der Meldung
	§ 3 Meldepflichtiger
	§ 4 Ordnungswidrigkeit
	§ 5 Inkrafttreten
	Schlussformel 

